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(2) Die Aufgaben für die Industrie von Groß- 
Berlin sind mit dem Volkswirtschaftsplan 1950 — 
Industrie — abgestimmt und werden durch den Ma
gistrat von Groß-Berlin geleitet.

§ 3
(1) Die im § 1 genannten Pläne enthalten die Auf

gaben für das ganze Jahr 1950 und weisen auch die 
Planzahlen für die einzelnen Quartale aus. Wenn 
sich während der Plandurchführung zusätzliche Pro
duktionsmöglichkeiten ergeben, so hat das Ministe
rium für Planung der Republik, soweit dies erfor
derlich ist, zusätzliche Produktionsaufgaben in Form 
von Zusatzplänen auszuarbeiten und 15 Tage vor 
Beginn des nächsten Quartals der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik zur Bestäti
gung vorzulegen.

(2) Die Basis für die Abrechnung ist der bestätigte 
Volkswirtschaftsplan 1950. Die Erfüllung der Zu
satzpläne ist gesondert auszuweisen.

§ 4
Die Nomenklatur des Plans ist in Verbindung mit 

ihren Erläuterungen (Schlüsselliste 1950) verbindlich.
§ 5

Die im § 1 genannten Pläne umfassen alle volks
eigenen Produktionsbetriebe der Republik. Ihre Un
terstellung unter die Regierung der Deutschen De
mokratischen Republik oder die Landesregierungen 
und die im § 2 festgelegten Bereiche ist durch die 
Verordnung vom 15. Dezember 1949 über die Bestä
tigung der Verzeichnisse der Industriebetriebe der 
Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 120) 
geregelt. Änderungen unterliegen den Bestimmun
gen dieser Verordnung.

§ 6
a) Den volkseigenen und kommunalen Produk

tionsbetrieben sind Produktionsauflagen für 
das ganze Jahr 1950, aufgegliedert nach Quar
talen, zuzustellen.

b) Die gesamte Produktion der volkseigenen Be
triebe ist an Produktionsauflagen gebunden. 
Die Betriebe sind nicht berechtigt, die darin 
vorgeschriebene, Produktion von sich aus zu 
ändern. Die Änderung muß beim Aussteller 
der Produktionsauflage beantragt werden.

§ 7
Die Produktion auf Grund der Produktionsauf

lagen nach § 6 hat in Übereinstimmung mit der Auf
gabenstellung der übrigen Teilpläne des Volkswirt
schaftsplans 1950, z. B. für Investitionen, für Mate
rialverteilung, für Arbeitskräfte, für Selbstkosten
senkung usw., sowie mit dem Finanzplan auf Grund 
des Haushaltsplans 1950 zu erfolgen.

§ 8
In den volkseigenen Betrieben sind Betriebspläne 

(VEB-Pläne) einzuführen, die auf den unter § 6 ge
nannten Produktionsauflagen, wie auch den Auf
lagen aus den Plänen für Materialverteilung, Ar
beitskräfte, Finanzen, Selbstkostensenkung, Investi
tionen und Generalreparaturen auf bauen.

§ 9
Die der Republik unterstellten Betriebe haben 

mit den den Landesregierungen unterstellten volks
eigenen Betrieben und den Produktionsbetrieben 
der KWU und umgekehrt alle Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit bei der Durchführung der Produk

tion im Rahmen ihrer Betriebspläne, namentlich in 
bezug auf die Abstimmung der Produktionspro
gramme, die Zulieferungen, den Erfahrungsaus
tausch und auf anderen Gebieten, auszunutzen. In 
der gleichen Weise ist die Zusammenarbeit mit den 
Sowjetischen Aktiengesellschaften zu entwickeln.

§ 10
Die übrigen Produktionsbetriebe, wie Produk

tionsbetriebe der Genossenschaften, private Indu
striebetriebe und Handwerker schließen im Rahmen 
der Kontrollziffern der Länderpläne Lieferverträge 
auf Grund der Bestimmungen des Beschlusses vom 
22. Juni 1949 über die Regelung der wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen der deutschen volkseigenen 
Industrie und den Sowjetischen Aktiengesellschaf
ten (ZVOB1. I S. 491) ab. Sie werden dabei durch 
die Regierung der Deutschen Demokratischen Re
publik und die Landesregierungen unterstützt. Für 
die Produktionsbetriebe der Genossenschaften und 
für das produzierende Plandwerk sind besondere 
Kontrollziffern von den Landesregierungen inner
halb des Gesamtplans festzulegen.

§ И
(1) Bei der Durchführung des Plans der Lebens

mittelindustrie und Fischwirtschaft haben das Mi
nisterium für Handel und Versorgung der Republik 
und die Landesregierungen die bedarfsgerechte Pro
duktion nach den Versorgungsplänen sicherzustellen.

(2) Im Rahmen der Quartalsaufgaben des Plans
sind für die einzelnen Planpositionen Spezifikatio
nen zu geben und in „spezifizierte Produktionspläne 
der Lebensmittelindustrie und Fischwirtschaft“ zu
sammenzufassen. Dabei sind von dem Ministerium 
für Handel und Versorgung der Republik die Be
dürfnisse der Versorgung zu berücksichtigen. Diese 
Pläne sind jeweils 15 Tage vor Quartalsbeginn dem 
Ministerium für Planung zur Bestätigung vorzu- 
legen. j 12

Für die Rohholz- und holzchemische Industrie so
wie für die Bauwirtschaft werden die erforderlichen 
Regelungen in einer besonderen Verordnung ge- 
troffen. § 13

Alle Betriebe und Unternehmungen sind nach den 
Weisungen des Ministeriums für Planung der Re
publik verpflichtet, über ihre Produktion Bericht zu 
erstatten.

§ 14
Das Ministerium für Planung der Republik erläßt 

die zu dieser Verordnung erforderlichen Anwei
sungen.

§ І5
Die an der Durchführung des Volkswirtschafts

plans 1950 — Industrie — beteiligten Ministerien 
der Republik erlassen im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Planung der RepubUk die ihrer
seits erforderlichen Anweisungen.

§ 16
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
Berlin, den 1. März 1950
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